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Norm

ARB 2000 Art9.3.

VersVG §158l

1. VersVG § 158l heute

2. VersVG § 158l gültig ab 01.07.2012 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 34/2012

3. VersVG § 158l gültig von 01.01.1995 bis 30.06.2012 zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 509/1994

4. VersVG § 158l gültig von 01.01.1994 bis 31.12.1994 zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 90/1993

Rechtssatz

Der Zweck des in § 158l VersVG behandelten Schiedsgutachterverfahrens besteht darin, dem Versicherungsnehmer in

jenen Fällen, in denen sein grundsätzlicher Deckungsanspruch außer Streit steht, für bestimmte andere - hier näher

beschriebene - Meinungsverschiedenheiten eine rasche und kostengünstige Alternative zur gerichtlichen

Kon@iktlösung anzubieten. Den Versicherer triAt die Hinweisp@icht nur, wenn es wegen der in § 158l Abs 1 VersVG

genannten Meinungsverschiedenheiten zu einer gänzlichen oder teilweisen Ablehnung der Leistungsp@icht kommt.

Kommt es daher wegen einer grundsätzlichen Ablehnung des Versicherungsschutzes gemäß § 158n Abs 1 VersVG zum

Deckungsprozess, kann der Versicherer auch das Fehlen seiner Leistungsp@icht wegen fehlender Erfolgsaussicht und

wegen nicht zweckentsprechender oder wegen mutwilliger Interessenwahrnehmung einwenden.Der Zweck des in

Paragraph 158 l, VersVG behandelten Schiedsgutachterverfahrens besteht darin, dem Versicherungsnehmer in jenen

Fällen, in denen sein grundsätzlicher Deckungsanspruch außer Streit steht, für bestimmte andere - hier näher

beschriebene - Meinungsverschiedenheiten eine rasche und kostengünstige Alternative zur gerichtlichen

Kon@iktlösung anzubieten. Den Versicherer triAt die Hinweisp@icht nur, wenn es wegen der in Paragraph 158 l, Absatz

eins, VersVG genannten Meinungsverschiedenheiten zu einer gänzlichen oder teilweisen Ablehnung der

Leistungsp@icht kommt. Kommt es daher wegen einer grundsätzlichen Ablehnung des Versicherungsschutzes gemäß

Paragraph 158 n, Absatz eins, VersVG zum Deckungsprozess, kann der Versicherer auch das Fehlen seiner

Leistungsp@icht wegen fehlender Erfolgsaussicht und wegen nicht zweckentsprechender oder wegen mutwilliger

Interessenwahrnehmung einwenden.
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